
 

 

 

 

 

Abschlussprüfung Sommer 2026 im Ausbildungsberuf  

Fachangestellte / Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste 

 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Karlsruhe - zuständige Stelle nach dem Be-

rufsbildungsgesetz - über die Durchführung der Abschlussprüfung Sommer 2026 im aner-

kannten Ausbildungsberuf Fachangestellte / Fachangestellter für Medien- und Informati-

onsdienste vom 10.12.2025. 

 

I. Ausschreibung 

 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz 

führt im Sommer 2026 eine Abschlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf Fachan-

gestellte/r für Medien- und Informationsdienste durch. 

 

Die Abschlussprüfung Sommer 2026 wird voraussichtlich wie folgt durchgeführt: 

 

vom 11. Mai bis 13. Mai 2026 der schriftliche Teil und 

vom 08. Juli bis 10. Juli 2026 der praktische Teil. 

 

Nähere Einzelheiten über die Prüfung sowie der genaue Prüfungsort werden den Prüflin-

gen vom Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. 

 

Für die Prüfungen gelten das Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 in der aktuellen Fas-

sung, die Verordnungen über die Berufsausbildung zum Fachangestellten / zur Fachange-

stellten für Medien- und Informationsdienste vom 03.06.1998 und die Prüfungsordnung 

(PrO) des Regierungspräsidiums Karlsruhe für die Durchführung von Abschluss-, Umschu-

lungs- und Zusatzqualifikationsprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen des öffent-

lichen Dienstes vom 24.05.2022 in der aktuellen Fassung. 
  



 

 

 

II. Zulassungsvoraussetzungen 

 

1. Zur Abschlussprüfung werden Auszubildende zugelassen, 

 

1.1 die die Ausbildungszeit zurückgelegt haben oder deren Ausbildungszeit nicht spä-

ter als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet, 

1.2 die an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilgenommen und die vorgeschrie-

benen Ausbildungsnachweise (Berichtsheft) geführt haben, 

1.3 deren Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-

hältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die 

Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreter zu vertreten haben. 

 

2. Bewerber/innen, die nachweisen, dass sie mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die 

als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem entsprechenden Beruf tätig gewesen 

sind. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, 

einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit kann ganz oder teil-

weise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise 

glaubhaft gemacht wird, dass der/die Bewerberin die berufliche Handlungsfähigkeit er-

worben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-

schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen. 

 

3.  Bewerber/innen, die eine Abschlussprüfung im entsprechenden Ausbildungsberuf ab-

gelegt haben und die Prüfung wegen Nichtbestehens wiederholen wollen. Eine nicht 

bestandene Prüfung kann nach Maßgabe des § 31 der Prüfungsordnung zweimal wie-

derholt werden, frühestens zum jeweils nächsten Prüfungstermin. 

 

4. Die Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen werden in § 13 der Prüfungsord-

nung und den Richtlinien des Regierungspräsidiums Karlsruhe für die vorzeitige Zulas-

sung zur Abschlussprüfung geregelt. 

 

5. Behinderte sind zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn sie wegen der Art und 

Schwere ihrer Behinderung einzelne Voraussetzungen nach Ziffer 1 nicht erfüllen kön-

nen. 
  



 

 

 

III. Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

 

1. Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet das Regierungspräsidium Karls-

ruhe, Referat 12c, 76247 Karlsruhe. 

 Hält es die Zulassungsvoraussetzung für nicht gegeben, entscheidet der zuständige 

Prüfungsausschuss (§15 Abs. 1 PrO).  

 

2. Zulassungsanträge sind im Internet unter www.rp-karlsruhe.de / Über uns / Abteilung 

1 / Referat 12 – Personal / Berufsbildung im öffentlichen Dienst / „Fachanstellte/Fach-

angestellter für Medien- und Informationsdienste“ (hier) erhältlich.  

 Ausbildungsstätten mit Bewerbern nach II. Ziffer 1 werden vom Regierungspräsidium 

Karlsruhe noch gesondert angeschrieben. 

 Anträge auf Zulassung zur Prüfung (mit Anlagen) sind vom Ausbildenden schriftlich 

mit Zustimmung des Auszubildenden beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Sachgebiet 

12c, 76247 Karlsruhe, bis spätestens 16.02.2026 zu stellen.  

 Bei verspätetem Eingang muss mit einer Ablehnung des Antrages gerechnet werden.  

 Dem Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung sind beizufügen:  

- Lebenslauf (tabellarisch)  

- Erklärung des Ausbildenden bzw. des Ausbilders über die ordnungsgemäß geführ-

ten schriftlichen Ausbildungsnachweise  

- Ausbildungsnachweise (Kopie oder PDF-Dokument).  

 Die Zulassungsanträge sowie die Anlagen können elektronisch an das Funktionspost-

fach übermittelt werden (FaMi-Zulassung@rpk.bwl.de), in Kopie eingereicht werden 

oder über die Cloud mit  

 Link https://cloud.landbw.de/index.php/s/sWXMYwjboPaeZMR 

 Passwort: K>b/)Z/4(C hochgeladen werden.  

  

 Bitte benennen Sie das/die PDF-Dokument/e wie folgt:  

 Name, Vorname_Beschreibung des Dokuments  

 (z.B. „Mustermann, Max_Ausbildungsnachweise“) 

 

 Bitte beachten Sie, dass die Ausbildungsnachweise nach Einsichtnahme vernichtet 

werden. 
 

3. In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber selbst den Antrag auf Zulassung 

stellen. Dies gilt insbesondere in den Fällen gem. Abschnitt II, Ziffer 2 und 3. 

 

http://www.rp-karlsruhe.de/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Berufliche_Ausbildung/_DocumentLibraries/Documents/fami_ap_antrag.pdf
mailto:FaMi-Zulassung@rpk.bwl.de
https://cloud.landbw.de/index.php/s/sWXMYwjboPaeZMR


 

 

4. Prüfungsteilnehmer mit Behinderungen wird auf Antrag ein ihrer Behinderung ange-

messener Nachteilsausgleich gewährt. Beizufügen sind jeweils ein aktuelles Attest mit 

Begründung der Notwendigkeit eines Nachteilsausgleiches sowie detaillierten Vor-

schlägen zur Art und Umfang des Nachteilsausgleichs. 

 

 

IV. Prüfungskosten 

 

Die Teilnahme an der Abschlussprüfung ist gebührenfrei. 
 


